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In dem Verwaltungsrechtsstreit 

...

- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigter: ...

g e g e n

...

- Beklagter und Berufungsbeklagter -

w e g e n Einbürgerung

hat  der  7. Senat  des  Oberverwaltungsgerichts  Rheinland-Pfalz  in  Koblenz
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Mai 2005, an der teilgenommen
haben

Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Hoffmann
Richter am Oberverwaltungsgericht Stamm
Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Cloeren
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Wittkopf
ehrenamtlicher Richter Rentner Schneider
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für Recht erkannt:

Die Berufung des Klägers gegen das aufgrund der mündlichen Verhand-
lung  vom  20.  April  2004  ergangene  Urteil  des  Verwaltungsgerichts
Neustadt/Wstr. wird zurückgewiesen.

Der Kläger hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d

Der Kläger begehrt seine Einbürgerung in den deutschen Staatsverband.

Der seit  Juni 1975 in der Bundesrepublik Deutschland lebende Kläger ist  türki-

scher Staatsangehöriger und seit 1987 im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung.

Am 4. Februar 1999 beantragte er zusammen mit seiner Ehefrau die Einbürge-

rung. Nach einem von dem Beklagten eingeholten Vereinsregisterauszug war der

Kläger  am  18. September  1997  als  Sekretär  des  Ortsvereins  G...  der  IGMG

eingetragen. Dieses Amt übt er bis heute aus.

Gegenüber dem Beklagten erklärte der Kläger, er wisse nicht, dass die IGMG im

Verfassungsschutzbericht erwähnt werde. Er selbst sei stolz, bei dieser Vereini-

gung  zu  sein.  Er  sei  ein  gläubiger  Muslim  und  seit  Jahren  auch  Mitglied  der

Moscheegemeinde. Als ihm das Amt des Sekretärs angetragen worden sei, habe

er es als seine Verpflichtung angesehen, der Gemeinde zu dienen. Die Moschee-

gemeinde werde zu Unrecht als verfassungsfeindlich diskriminiert. Er selbst stehe

zur  Verfassung  und  sei  ein  Verfechter  der  freiheitlich-demokratischen  Grund-

ordnung. Bis heute habe er weder von der Moscheegemeinde noch von einem

ihrer Mitglieder oder vom Verband Bestrebungen, Äußerungen oder Handlungen
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wahrgenommen,  die  als  die  Werte  der  Verfassung  missachtend  bezeichnet

werden könnten. 

Mit Bescheid vom 26. November 2001 lehnte der Beklagte die Einbürgerung des

Klägers ausgehend von den §§ 86 Abs. 3, 84 Abs. 2 i.V.m. 46 Nr. 1 AuslG a.F.

ab, da in seinem Fall Ausweisungsgründe vorlägen.

Mit seinem hiergegen eingelegten Widerspruch machte der Kläger geltend, er be-

kenne sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Deutschland betrachte

er  als  seine  Heimat.  Er  habe  sich nicht  nur  immer  verfassungstreu  verhalten,

sondern  sich  auch  sozial  engagiert.  Zusammen  mit  anderen  Muslimen  in  der

Umgebung wolle er Infrastrukturen schaffen, die es erlaubten, dass man sich als

Muslim in Deutschland wohl fühle. Deshalb sei er in G... in einem Verein aktiv, der

auch  einen  Gebetsraum  unterhalte.  Er  sei  zum  Sekretär  dieser

Moscheegemeinde gewählt  worden, die sich der größten muslimischen Vereini-

gung in Deutschland angeschlossen und damit den Namen „Islamische Gemein-

schaft Milli Görüs, Ortsverein G...“ angenommen habe. Die IGMG verstehe sich

als eine  islamische  Religionsvereinigung,  die  das  religiöse Leben  der  Muslime

umfassend  organisieren  wolle.  Die  sie  betreffenden  Behauptungen  des

Verfassungsschutzes seien zum Teil falsch, zum Teil verzerrt und reflektierten in

keiner Weise die Bemühungen der IGMG der letzten Jahre. Er selbst habe sich

immer  verfassungstreu  und  gesetzeskonform verhalten  und sei  auch 2002 der

CDU beigetreten. 

Der Kreisrechtsausschuss des Beklagten wies mit  Bescheid vom 23.  Juli  2003

den  Widerspruch  zurück  und  führte  aus,  die  IGMG  sei  als  extremistische

islamistische Organisation einzustufen, deren Tätigkeit auf eine Gefährdung der

freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  hinaus  laufe.  Der  Kläger,  der

jahrelang als Funktionär für die IGMG tätig sei, müsse sich diese Ziele zurechnen

lassen mit der Folge, dass ein Ausweisungsgrund nach § 46 Nr. 1 AuslG vorliege.

Zur Begründung seiner hiergegen erhobenen Klage führt der Kläger im Wesentli-

chen aus, zum einen seien in den Bescheiden keine Feststellungen dahingehend
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getroffen  worden,  dass  die  IGMG die  freiheitlich-demokratische  Grundordnung

ablehne, und zum anderen rechtfertige allein seine Funktionärstätigkeit  in einer

lokalen Gliederung nicht die Annahme, er verfolge oder unterstütze Bestrebungen,

die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richteten. Auch gebe

es keine speziell in seiner Person liegenden Gründe für die Annahme, er verfolge

oder unterstütze Ziele im Sinne des § 86 Nr. 2 AuslG n.F., der hier anzuwenden

sei.  Weiter  wendet  sich  der  Kläger  gegen  die  Auffassung  des  Beklagten,  die

IGMG sei als islamistische extremistische Organisation einzustufen; hierzu hat er

umfassend Stellung genommen. 

Der Beklagte ist  dem Vorbringen des Klägers in ausführlichen Stellungnahmen

entgegengetreten und hat dargelegt, dass die IGMG seiner Auffassung nach nicht

auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe.

Das Verwaltungsgericht  Neustadt/Wstr.  hat  mit  Urteil  aufgrund der  mündlichen

Verhandlung vom 20.  April  2004 die Klage abgewiesen:  Die Einbürgerung des

Klägers sei nach Maßgabe des hier anwendbaren § 86 Nr. 2 AuslG i.d.F. vom

15. Juli 1999 ausgeschlossen, da tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme recht-

fertigten, dass der Kläger Bestrebungen verfolge oder unterstütze, die gegen die

freiheitliche  demokratische  Grundordnung  gerichtet  seien,  und  er  auch  nicht

glaubhaft  gemacht  habe,  dass  er  sich  von  der  früheren  Verfolgung  oder

Unterstützung  derartiger  Bestrebungen  abgewandt  habe.  Die  entsprechenden

Tatsachen folgten aus der Tätigkeit des Klägers im Rahmen des Ortsvereins G...

der IGMG. Nach Neuregelung des § 86 Nr. 2 AuslG genüge es zudem, wenn ein

tatsachengestützter hinreichender Verdacht bestehe.

Die IGMG mit ihrem in K... ansässigen Dachverband und den ihr angeschlosse-

nen Ortsvereinen sei eine islamistische extremistische Organisation, deren Ziele

der  im Grundgesetz manifestierten freiheitlichen demokratischen Grundordnung

widersprächen.  Dies  ergebe  sich  aus  der  Einbindung  der  IGMG  in  den  mit-

einander verzahnten Komplex bestehend aus der Weltanschauung „Milli Görüs“,

der jeweiligen islamistischen Partei in der Türkei  - heute der Saadet Partisi - und

der Zeitung Milli Gazete. Eine Wandlung der IGMG dahingehend, dass sie die von
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ihr schon früher verfolgten islamistischen Ziele aufgegeben habe, lasse sich noch

nicht feststellen.

Im  Fall  des  Klägers  sei  auch  die  Annahme  gerechtfertigt,  dass  er  diese

Bestrebungen persönlich unterstütze.  Dafür  spreche zunächst,  dass der  Kläger

seinen Angaben nach bereits  1990 der IGMG (vormals AMGT) beigetreten sei

und 1992/1993 den Ortsverein G...  mitgegründet habe. Im damaligen Zeitpunkt

sei aber von der IGMG nahezu ausschließlich eine islamistische, auf die Einheit

von  islamischer  Religion  und  Staat  und  die  Geltung  der  Scharia  gegründete

Weltanschauung vertreten worden. Dies lege nahe, dass der Kläger diese Ziele

auch unterstützt habe. Auch sei die Annahme gerechtfertigt, dass der Beitritt des

Klägers  gerade  zur  AMGT/IGMG  und  die  Gründung  eines  entsprechenden

Ortsvereins nicht ohne eine grundsätzliche Identifizierung mit den Zielen dieser

Organisation  erfolgt  seien.  Des Weiteren  spreche  auch die  Tatsache,  dass  er

dann 1997 zum Sekretär und damit zum Mitglied des Vorstands des Ortsvereins

A-Stadt ernannt worden sei, dafür,  dass er sich die Ziele der IGMG zurechnen

lassen müsse. Seit Mitte der 90er Jahre seien zwar erste Ansätze dafür sichtbar

geworden,  dass  innerhalb  der  IGMG  die  islamistische  Ausrichtung  in  Frage

gestellt  werde, es lasse sich aber nicht feststellen, dass damit  bereits im Jahre

1997 eine Änderung der ideologischen Einstellung im Ortsverein G... verbunden

gewesen wäre. Dabei sei zu sehen, dass der Vorstand des Ortsvereins nicht von

der  Mitgliederversammlung gewählt,  sondern  vom Vorstand des  Dachverbands

ernannt werde und von diesem auch jederzeit wieder abberufen werden könne.

Gerade die hierarchische Struktur der IGMG spreche dagegen, dass der Kläger

1997 zum Mitglied des Vorstands hätte ernannt werden können, obwohl er eine

abweichende  Linie  vertreten  habe.  Ebenso  sei  es  aus  diesem  Grunde

unwahrscheinlich, dass der Kläger nichts davon gewusst haben wolle, dass die

IGMG vom Verfassungsschutz beobachtet werde.

Der Kläger habe schließlich auch nicht im Sinne von § 86 Nr. 2 Halbsatz 2 AuslG

glaubhaft gemacht, dass er sich von der früheren Unterstützung der verfassungs-

feindlichen Bestrebungen der IGMG abgewandt habe.
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Mit  seiner  vom Verwaltungsgericht  zugelassenen  Berufung  verfolgt  der  Kläger

unter Wiederholung und umfassender Vertiefung seines bisherigen Vorbringens

sein Begehren weiter. Er weist darauf hin, selbst der Beklagte werfe ihm kein indi-

viduelles  verfassungsfeindliches  Verhalten  vor,  sondern  knüpfe  die  Ablehnung

einer  Einbürgerung an  seine  Mitgliedschaft  in  der  IGMG.  Feststellungen dazu,

welche  Richtung  innerhalb  der  IGMG  er  vertrete,  habe  der  Beklagte  nicht

getroffen.  Hierzu  sei  zu  bemerken,  dass  er  sich  innerhalb  der  Vereinigung

verfassungstreu  verhalte  und  sich  für  die  Integration  hier  lebender  Türken

einsetze.

Er beantragt,

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides der Kreisverwaltung G...

vom  26.  November  2001  in  Gestalt  des  Widerspruchsbescheides  des

Kreisrechtsausschusses  vom  23.  Juli  2003  sowie  unter  Aufhebung  des

Urteils des Verwaltungsgerichts vom 20. April 2004 zu verpflichten, ihn auf

seinen Antrag einzubürgern.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Zur Begründung seines Zurückweisungsantrags verweist der Beklagte auf die bis-

herigen Stellungnahmen und legt weitere Unterlagen vor, aus denen nach seiner

Auffassung die verfassungsfeindliche Zielsetzung der IGMG abzuleiten sei.

Wegen  der  weiteren  Einzelheiten  des  Sach-  und  Streitstandes  wird  auf  die

zwischen  den  Beteiligten  gewechselten  Schriftsätze  und  die  zu  den  Akten

gereichten Unterlagen, die Verwaltungs- und Widerspruchsakten sowie die in der

Unterlagenliste und beigezogenen im Schreiben des Senats vom 19. Mai 2005

angeführten Erkenntnismittel verwiesen, die sämtlich Gegenstand der mündlichen

Verhandlung waren.
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Entscheidungsgründe

Die  zulässige  Berufung  des  Klägers  bleibt  erfolglos.  Zu  Recht  hat  das

Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße in dem angefochtenen Urteil die

Einbürgerung des Klägers in den deutschen Staatsverband versagt.

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Einbürgerung gemäß § 86 AuslG in der vor

dem  1. Januar  2000  geltenden  Fassung.  Diese  gelangt  im  vorliegenden

Verpflichtungsbegehren nach § 40 c des zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen

Staatsangehörigkeitsgesetzes  - StAG - (BGBl  I  2004,  1950  ff.,  1999)  zur

Anwendung, da der Kläger seinen Einbürgerungsantrag am 4. Februar 1999 und

somit - wie in der genannten Vorschrift gefordert - bis zum 16. März 1999 gestellt

hatte. § 40 c StAG sieht u.a. vor, dass die Einbürgerung auch in diesen Fällen

dann zu versagen ist, wenn ein Ausschlussgrund nach § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG

(BGBl a.a.O., 1997) vorliegt. 

Die Voraussetzungen dieses Ausschlussgrundes sind hier  erfüllt.  Es liegen bei

dem Kläger tatsächliche Anhaltspunkte vor,  welche die Annahme rechtfertigen,

dass  er  Bestrebungen  unterstützt,  die  gegen  die  freiheitliche  demokratische

Grundordnung gerichtet sind. 

Zur Überzeugung des Senats handelt es sich bei der IGMG um eine Organisation,

die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik

Deutschland  richtet  (1.).  Die  langjährige  Mitgliedschaft  des  Klägers  in  dieser

Organisation  sowie  die  Tätigkeit  des  Klägers  für  die  Organisation,  zuletzt  als

Sekretär des IGMG-Ortsvereins G..., sind für den Senat hinreichende tatsächliche

Anhaltspunkte  für  die  Annahme,  dass der  Kläger  die  Bestrebungen der  IGMG

unterstützt (2.). 

1. Nach § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG besteht kein Anspruch auf Einbürgerung, wenn

tatsächliche  Anhaltspunkte  die  Annahme  rechtfertigen,  dass  der  Ausländer

Bestrebungen  unterstützt,  die  gegen  die  freiheitliche  demokratische
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Grundordnung  gerichtet  sind.  Unter  diesem  Tatbestandsmerkmal  ist  eine

rechtsstaatliche  Herrschaftsordnung  auf  der  Grundlage  der  Selbstbestimmung

des  Volkes  nach  dem  Willen  der  jeweiligen  Mehrheit,  der  Freiheit  und  der

Gleichheit unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft zu verstehen.

Hierzu gehören  u.a.  die  Volksouveränität,  die  Gewaltenteilung  ebenso  wie  die

Achtung  der  im  Grundgesetz  konkretisierten  Menschenrechte  und  die

Unabhängigkeit der Gerichte (vgl. auch § 4 Abs. 1 c i.V.m. Abs. 2 BVerfSchutzG

und zum - verwandten - Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung: BVerwG, NJW

95, 2505). 

Die IGMG strebt trotz gegenteiliger offizieller Bekundungen nicht nur die Beseiti-

gung der laizistischen Gesellschaftsordnung der Türkei an, sondern es geht ihr

darüber hinaus um die Errichtung einer islamischen Ordnung auf der Grundlage

der  Scharia zumindest  in  den Staaten,  in denen  - wie in der  Bundesrepublik -,

Muslime leben. Unter Ersetzung der vorhandenen staatlichen Herrschaftssysteme

sollen in der von der IGMG angestrebten islamischen Ordnung die Lebensberei-

che so gestaltet werden, wie es von Gott durch den Koran, den Propheten und die

Sunna verbindlich vorgegeben ist.  Diese theokratische Herrschaftsform schließt

- in der Sache liegend - die nach dem Demokratieverständnis des Grundgesetzes

in Art. 20 Abs. 2 GG festgelegte Staatsgewalt des Volkes aus. Indem sie einen

islamischer Gottesstaat anstrebt, richtet sich die IGMG daher vor allem gegen das

in Art. 20 Abs. 1 GG verankerte Demokratieprinzip.

Diese Einschätzung des Senats gründet sich auf der ideologischen Ausrichtung

der IGMG an der Weltanschauung der Milli Görüs. 

Die 1995 gegründete „Islamische Gemeinschaft  Milli Görüs e.V.“ (IGMG) hat in

der Bundesrepublik Deutschland ca. 26.500 Mitglieder (Verfassungsschutzbericht

- im  Folgenden:  VB - des  Bundesministeriums  des  Innern  2003,  194;  VB

Nordrhein-Westfalen  2004,  146;  VB  Rheinland-Pfalz  2004,  67).  Der  Verein,

dessen Europazentrale in K... ansässig ist, gliedert sich in 30 Regionalverbände,

darunter  15  innerhalb  der  Bundesrepublik  mit  einigen  100  örtlichen

Moscheevereinen. Er unterhält hier mehr als 300 Einrichtungen, über 2.000 sollen
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es europaweit sein, deren Besucherzahl bei etwa 300.000 Personen liegen soll

(VB Bundesministerium des Innern a.a.O.). Der Immobilienbesitz des Vereins wird

seit  1995 von der  „Europäische Moscheebau-  und Unterstützungsgemeinschaft

e.V.“ (EMUG) verwaltet.

Die IGMG geht zurück auf in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts von

türkischen Arbeitern in Deutschland gegründete Moscheegemeinden. Deren Mit-

glieder - sie entstammten im Wesentlichen den ländlichen Gebieten der Türkei, in

denen ein islamisch-traditionalistisches Milieu vorherrschte - suchten den religiö-

sen/weltanschaulichen  Anschluss  an  islamische  Gruppierungen  in  der  Türkei.

Hierzu  gehörte  die  1972  gegründete  Milli  Selamet  Partisi  (National-Religiöse

Heilspartei)  - MSP -,  die  sich  programmatisch  auf  die  von  Necmettin  Erbakan

konzipierte Milli Görüs zurückführte (Schiffauer, Die islamische Gemeinschaft Milli

Görüs – ein Lehrstück zum verwickelten Zusammenhang von Migration, Religion

und sozialer Integration,  S.  67 ff.).  Die MSP wurde 1980 verboten (Schiffauer,

a.a.O., S. 71). In der Folgezeit kam es zu erheblichen Differenzen innerhalb der in

Deutschland ansässigen Bewegung, die schließlich zur Abspaltung der Kaplan-

Gemeinde  führten.  Die  in  der  Türkei  als  Nachfolgepartei  der  MSP  ins  Leben

gerufene Refah Partisi - RP - (Wohlfahrtspartei) nahm zu Beginn der achtziger

Jahre  des  vergangenen  Jahrhunderts  maßgeblich  die  Reorganisation  der

deutschen Gemeinden in die Hand und band sie an das Zentrum in Ankara, an

dessen Spitze Necmettin Erbakan stand, der nunmehr auch die Leitungsspitzen in

Deutschland,  die er  zuvor durch Eid an sich gebunden hatte,  einsetzte.  In der

Folgezeit traten bei Veranstaltungen nicht nur Geistliche aus der Türkei, sondern

auch türkische Politiker in Deutschland auf (Schiffauer, a.a.O., S. 75). Umgekehrt

unterstützte die deutsche Gemeinde die RP materiell bei Wahlkampf. 

1985 entstand schließlich die „Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa e.V.“

(AMGT)  als  Vorläufer  der  heutigen IGMG (VB Bad.-Württ.  2003,  63).  Die RP,

deren Führer  Erbakan  1996/97  Ministerpräsident  war,  wurde in  der  Türkei,  da

nach der dortigen Auffassung gegen das Grundprinzip des Laizismus verstoßend,

Anfang  1998  verboten.  Kurz  zuvor  war  die  Tugendpartei  (Fazilet  Partisi)

gegründet  worden,  die  am 22.  Juni  2001 ebenfalls  aufgelöst  wurde.  Als  Folge

davon schlossen sich die Traditionalisten mit Erbakan im Hintergrund zur Saadet
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Partisi  -  SP - (Glückseligkeitspartei)  zusammen, die derzeit  nicht  im Parlament

vertreten ist;  die Reformer fanden sich in der Gerechtigkeits-  und Aufbaupartei

- AKP - zusammen,  die mit  Tayyip Erdogan den Ministerpräsidenten stellt  (AA,

Lagebericht Türkei vom 9. Oktober 2002 sowie Lagebericht vom 19. Mai 2004). 

Die Weltanschauung der Milli Görüs (Nationale Weltsicht) basiert auf dem 1975

von  Necmettin  Erbakan  veröffentlichten  gleichnamigen  Werk.  In  diesem  hat

Erbakan seine „Vision“  zur Lösung der gesellschaftlichen und politischen Prob-

leme beschrieben und zugleich den Absolutheitsanspruch von Milli Görüs festge-

legt: „Milli Görüs vertritt den wahren und rechten Weg.“ (Zitat aus: VB Bad.-Württ.

2003, 65). Milli Görüs beschwört die nach ihrer geschichtlichen Wertung ruhmrei-

che und große Geschichte der Türkei, ihre Sitten und Gebräuche und wendet sich

gegen die ihrer Auffassung nach in die türkische Verfassung eingedrungene „linke

und liberale Weltsicht“, die einen falschen und unrechtmäßigen Weg darstelle (VB

Bad.-Württ., a.a.O.). Die aus der Milli Görüs entwickelte „Gerechte Ordnung“ - Adil

Düzen - bezeichnet die westliche Zivilisation als auf Gewalt beruhende „nichtige“

Ordnung, die durch eine islamische, auf der göttlichen Wahrheit und dem daraus

abgeleiteten Recht basierende „Gerechte Ordnung“ abzulösen sei (VB Nordrhein-

Westfalen 2003, 224 und 2004, 147). Ziel ist die Umgestaltung des Staatswesens

in eine islamische Republik, wobei eine Unvereinbarkeit von islamischer und west-

licher Ordnung hergestellt wird (Schiffauer, Gutachten im Verwaltungsstreitverfah-

ren  Sakin  ./.  Bürgermeister  der  Stadt  Gladbeck  vor  dem  Verwaltungsgericht

Gelsenkirchen,  S.  8).  Adil  Düzen  sieht  den  Schlüssel  zur  Überwindung  von

Kapitalismus und Sozialismus, die - nach Überzeugung Necmettin Erbakans - an

ihrem Ende angelangt sind in einem richtigen Rechtsverständnis, welches sich an

zeitlose  islamische  Prinzipien  bindet  und  an  eine  islamische  Kultur  knüpft

(Schiffauer, a.a.O., S. 7 ff.). 

Zur Verbreitung ihrer Ideologie bedient sich Milli Görüs verschiedener Medien. Be-

sonders  hervorzuheben  ist  die  Zeitung  Milli  Gazete,  die  auch  in  einer

Deutschlandausgabe  erscheint.  Zwar  formal  von  der  Milli  Görüs/IGMG

unabhängig, ist sie ihrer Sache jedoch eng verbunden. Sie ist keine unabhängige

Zeitung, vielmehr Sprachrohr der Bewegung und Verbreiter ihrer Ideologie. Dieser
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Rückschluss ergibt sich für den Senat aus den Äußerungen Necmettin Erbakans

zur  Milli  Gazete  und  der  Einschätzung  der  Zeitung  selbst  einschließlich  ihres

Erscheinungsbildes. Angesichts dessen können Äußerungen in der Milli Gazete

als repräsentativ für das Islam- und Politikverständnis der Milli Görüs und damit

der IGMG angesehen werden. 

Necmettin Erbakan erklärte zum Tag der Milli Gazete am 8. Dezember 2001 in

Düsseldorf: „Jeder Haushalt sollte die Milli Gazete abonnieren. Dies ist ein Muss,

um die Geschehnisse richtig zu verstehen und um sich darüber zu informieren.“

(VB Bundesministerium des  Innern  2001,  215).  In  Konsequenz dieser  Haltung

ihres  geistigen  Führers  wird  auf  IGMG-Veranstaltungen  für  Abonnements

geworben; Bücher von Kolumnisten der Zeitung konnten über den Buchkatalog

der IGMG geworben werden (VB Bundesministerium des Innern 2002, 190). 

Auf seiner Internetseite pries Necmettin Erbakan die Milli Gazete ebenfalls an. Sie

sei eine Rose, eine Schönheit im Sumpf der Presse, sie stehe für eine großartige

Bewegung, die den islamischen Glauben in der Welt an die Macht bringen werde.

Sie gebe den Menschen Richtung und sei diejenige Zeitung, deren Etikett  und

deren  Einfluss  am größten  sei  (VB Bad.-Württ.  2003,  70).  Diese  Äußerungen

Erbakans unterblieben wohl,  wenn die Milli  Gazete nicht  die Ideologie der Milli

Görüs teilte und verbreitete. Für einen maßgeblichen Einfluss von Milli Görüs auf

die Zeitung spricht weiter eine Äußerung des damaligen IGMG-Vorsitzenden in

„Die Welt“  vom 2. Dezember  2001,  in  der  die  Rede davon ist,  man habe das

Sagen bei der Milli Gazete (VB Nordrhein-Westfalen 2003, 227).

Umgekehrt lässt auch die Milli Gazete keinen Zweifel an ihrer Bindung zur Milli

Görüs. Am 14. Januar 2003 heißt es in der Zeitung u.a., die Milli Gazete sei stets

unerschrockene Verteidigerin der Anliegen von Milli Görüs gewesen (VB Bundes-

ministerium des Innern 2003, 198). Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich

dieses Verständnis heute gewandelt hätte. 

In Übereinstimmung damit  steht  auch das Erscheinungsbild der  Milli  Gazete in

Deutschland: Priorität genießt die Berichterstattung zu Themen der Milli Görüs, zu

Veranstaltungen der IGMG und deren sozialem Umfeld. Im weiteren finden sich
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zahlreiche private Anzeigen von IGMG-Mitgliedern (VB Bad.-Württ.  2003, 68 ff.,

71; VB Nordrhein-Westfalen 2004, 149; VB Rheinland-Pfalz 2004, 69). 

Der  Widerspruch  der  Milli  Görüs  zum  Demokratieprinzip  der  Bundesrepublik

Deutschland kann somit  auch anhand verschiedenster  Äußerungen in der  Milli

Gazete nachvollzogen werden: 

Danach  ist  die  Religion  nicht  nur  eine  Gewissensangelegenheit,  sondern  eine

weltliche und gesellschaftliche Angelegenheit. Ohne die Beachtung der Vorgaben

von Scharia,  Sunna und Koran sei  auf  keinen Fall  ein muslimischer Fortschritt

denkbar (Milli Gazete vom 11. Juli 2003, VB Freie und Hansestadt Hamburg 2003,

59). Ähnlich hieß es bereits am 2. März 2000: „Uns reicht nicht nur unsere eigene

Befreiung. Wir setzen uns für die Befreiung der ganzen Menschheit ein ... . Die

Befreiung der Menschheit, ihr Wohl und Glück sind über den Koran möglich“ (VB

Bundesministerium des Innern 2000, 207). In der Milli Gazete vom 12. Mai 1998

wird aus der Rede des damaligen Vorsitzenden der IGMG Ali Yüksel zitiert, in der

es heißt, die Gegner der IGMG verträten das Unrecht, die von ihnen behaupteten

und verteidigten Systeme seien damals wie heute zum Untergang verurteilt (VB

Bundesministerium  des  Innern  1998,  161).  Die  Ablehnung  eines  säkularen

Rechtssystems zeigt sich auch in folgender Äußerung in der Milli Gazete vom 7.

August  2001:  „Ein  religiöser  Muslim  ist  gleichzeitig  auch  ein  Verfechter  der

Scharia.  Der Staat,  die Medien und die Gerichtsbarkeit  haben nicht  das Recht

sich einzumischen.  ...  Die Verbundenheit  eines Muslims zur Scharia  darf  nicht

dazu führen, dass er deswegen verurteilt oder ins Kreuzverhör genommen wird“

(VB Bundesministerium des Innern 2001, 219). Weiter heißt es am 22. Juli 2002

in einem Artikel: „Fester Glaube in der heutigen Zeit bedeutet, die Bestimmungen

der Scharia und der islamischen Rechtswissenschaft in ihrer Urform zu schützen

und  anzuerkennen“  (VB  Bundesministerium  des  Innern  2002,  191).  Die

Ablehnung eines demokratischen Systems im Sinne der Verfassung verdeutlicht

auch das nachfolgende Zitat aus der Milli Gazete vom 27. Juli 2004 (VB Bund

2004, 216): “Doch alle Präsidenten, Könige und orientalischen Herrscher dieser

Welt verfügen nicht über ein Einspruchsrecht gegen einen einzigen Vers im Buch

Gottes.  Denn  wenn  man  im  sozialen,  politischen  und  individuellen  Leben  ein
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anderes  System  als  das  System  Gottes  will,  kommt  es  im  gesellschaftlichen

Gefüge zu einem Erdbeben.“

Konsequenterweise  sind  Islamisten,  die  ihre  Dienste  und  Taten  nicht  an  dem

Buch Gottes, der Sunna des Propheten, den Geboten und Prinzipien der Scharia

und Mystik ausrichten, auf dem falschen Weg (Milli Gazete vom 11. Juli 2003, VB

Bundesministerium des Innern 2003, 199).  Schließlich wird in einem Artikel der

Milli Gazete vom 7. Juni 2004 (zitiert nach VB Nordrhein-Westfalen 2004, 149)

verlautbart, Vision der Milli Görüs sei es, die gesamte Welt auf gerechten Grund-

lagen neu zu strukturieren. 

Die hier deutlich zum Ausdruck kommende religiös-politische Botschaft  wird so

auch in den Moscheen der IGMG und im Internet verbreitet, oftmals verbunden

mit dem Aufruf zum Djihad. So wurden bei einer Predigt in der „Ömer ül Farük

Camii“ in Köln am 26. September 2003 die Gläubigen dazu aufgerufen, Staaten

mit säkularen Ausrichtungen zu bekämpfen, einhergehend mit der Aufforderung,

sich für den gemeinsamen Kampf zu organisieren, denn Gott werde die Muslime

beim Djihad unterstützen (Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen vom

7. November  2003  an  BFV  Köln  sowie  weitere  Landesämter  für

Verfassungsschutz). 

Anlässlich  einer  Predigt  im  April  2002  in  einer  bayerischen  IGMG-Moschee

erklärte der Prediger, die Ungläubigen müssten bis in die tiefste Hölle getrieben

werden.  Man  selbst  müsse  zusammenhalten  und  sich  ruhig  verhalten,  bis  es

soweit sei.  Es sei  alles in Vorbereitung und laufe im Verborgenen (VB Bayern

2003,  171).  Im November 2002 hieß es in einer Predigt,  man müsse Erbakan

gehorsam sein und seine Befehle ausführen. Wenn es verlangt werde, müsse das

Leben geopfert werden; jeder Moslem müsse jede Sekunde vorbereitet sein zum

Djihad (VB Bayern, a.a.O.). 

Die Verbreitung des Islam über die rein religiöse Betätigung hinaus wird auch in

einer Äußerung auf der Internetseite der IGMG-USA/Kanada von Anfang 1999 er-

kennbar, auf der es hieß, die jungen Soldaten der Milli Görüs seien auf die Welt

gekommen, um der Welt eine neue Ordnung zu geben, um die Glieder der Kette

(der Sklaverei) zu brechen, um den Thron des Tyrannen zu stürzen. Ihr Wegwei-
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ser sei der Koran, ihr Führer der Prophet, die Staatsgewalt gehe von Allah aus.

Sie, die jungen Soldaten der Milli Görüs, seien als Nachfolger von Eroberern für

neue Eroberungen (VB Bundesministerium des Innern 1999, 165). 

Auch wenn in offiziellen Erklärungen Krieg und Gewalt eine Absage erteilt werden

und die Übereinstimmung mit der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepu-

blik Deutschland betont wird, kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Vorherr-

schaft der Scharia auch für Europa und Deutschland angestrebt wird. Bereits am

1. Juni 1998 erklärte der IGMG-Vorsitzende Yüksel, man müsse für eine Erobe-

rung des Islams in Europa kämpfen, aber nicht mit Krieg und Gewalt, sondern mit

einem sinnvollen Vorgehen (VB Bundesministerium des Innern 1998, 160).  Ein

internes Papier der IGMG führt dazu aus, die Aktivitäten und Methoden des An-

die-Machtbringens und Vorherrschens des islamischen Rechtes, das größte Ziel

und die schönste Aufgabe, müssten in schönster und systematischer Form erklärt

werden (VB Bundesministerium des Innern, a.a.O.). So solle nicht der Kern der

Dienstleistungen der IGMG, sondern die Form ihrer Darbietung und die Methode

der Zeit gemäß neu bewertet werden (VB Bad.-Württ. 2003, 84). 

Einer der Wege zur Einflussnahme führt aus Sicht der IGMG über die Teilhabe an

politischen  Gestaltungsrechten.  Dementsprechend  wurden  die  IGMG-Mitglieder

über Anzeigen in der Milli Gazete und über die vereinseigene Homepage aufge-

rufen,  die  Staatsangehörigkeit  ihrer  Gastländer  anzunehmen  (VB  Bad.-Württ.,

a.a.O.). Mit dem Potential der Muslime in Deutschland sei man in der Lage, eine

islamische Partei zu gründen, die dann ins Parlament kommen könne (VB Bayern

2003, 173). 

Der Senat schließt aus diesen Erkenntnisquellen, dass die IGMG, im Gegensatz

zu gewaltbereiten islamistischen Organisationen, unter Ausnutzung der von der

Verfassung  selbst  gebotenen  Gestaltungs-  und  Mitwirkungsmöglichkeiten  die

demokratische Grundordnung und damit die Verfassung der Bundesrepublik über-

winden will. 

Der  Senat  vermochte  schließlich  nicht  zu  der  Einschätzung  zu  gelangen,  die

IGMG stelle sich aufgrund von Reformbestrebungen nicht mehr als einheitlich zu

beurteilender Block dar oder sie habe gar eine neue Ausrichtung erfahren und
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sich  von  der  Ideologie  Erbakans  getrennt:  Zwar  mag  die  Abspaltung  und

Gründung  der  AKP  von  der  SP  sowie  deren  Niederlage  bei  den

Parlamentswahlen  in  der  Türkei  im  November  2002  innerhalb  der  IGMG  zu

Diskussionen über eine Neu- oder Umorientierung hin zum Kurs der AKP geführt

haben (VB Berlin 2003, 111). Greifbare Konturen dieser „Diskussion“ lassen sich

bislang jedoch nicht erkennen. Ein Reformflügel, der sich innerhalb der Bewegung

artikuliert,  beispielsweise  durch Diskussionsbeiträge,  in  Arbeitskreisen oder  auf

Veranstaltungen ist nicht auszumachen, ebenso wenig bestimmte Personen, auf

die der Begriff  des Reformers zutreffen könnte.  Der Verweis auf  eine in Gang

gesetzte  Loslösung  von  der  Ideologie  Erbakans  ist  letztlich  nicht  an  entspre-

chenden Tatsachen festzumachen, ebenso wenig die Behauptung des Prozess-

bevollmächtigten des Klägers, Erbakan habe keinen Einfluss mehr auf Politik und

Gestaltung der IGMG. Die Erkenntnisquellen des Senats führen zu einer anderen

Einschätzung.  Danach  prägt  und  dominiert  nach  wie  vor  die  traditionalistische

Weltanschauung Erbakans die IGMG, ohne für abweichende Auffassungen Raum

zu lassen:

Für die IGMG in Deutschland gilt nach wie vor, trotz der politischen Machtverluste

in der Türkei und (möglichen) Differenzen über den künftigen Kurs, Erbakan als

geistiger Führer der Bewegung (Schiffauer, aaO, S. 45) und Integrationsfigur (so

der  Milli  Görüs-Generalsekretär  Oguz Ücüncü,  „Die  Tageszeitung“  vom 7.  Mai

2004 „Es geht darum, uns weh zu tun“). Der Gutachter Schiffauer räumt selbst

ein,  dass die  Führungsspitze in Deutschland noch immer die  Zustimmung von

Erbakan braucht, um als legitim zu gelten (aaO, S. 48). Darüber hinaus verfüge

Erbakan über eine erhebliche, wenn nicht gar unanfechtbare Autorität (Schiffauer,

a.a.O.). 

Dass Erbakan den Einfluss auf Milli Görüs nicht verloren hat, bekräftigte auch der

SP-Vorsitzende Kutan bei einem Empfang des SP-Ortsvereins Ankara. Er hob die

Kontinuität der Führungsrolle Erbakans hervor und betonte, dessen Führung der

Milli Görüs werde weitergehen (Milli Gazete vom 05. Februar 2004, VB Bund2004,

214).  Bereits  auf  einem  Treffen  von  IGMG-Führungsfunktionären  am 22.  Juni

2003 kritisierten Redner die AKP und warnten vor einer Lösung von der SP. Auch

der  zur  Wahl  als  Generalvorsitzender  vorgeschlagene  Yavuz  Celik  Karahan
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betonte  in  seiner  Ansprache  die  Verbundenheit  zu Milli  Görüs  (VB Nordrhein-

Westfalen 2003, 230; VB Hamburg 2003, 55). So wurden wiederum im Jahr 2004

Grußbotschaften Erbakans bei IGMG-Veranstaltungen in Deutschland live über-

tragen (VB Bund 2004, 215). Die Dominanz der politischen Zielrichtung Necmettin

Erbakans in der IGMG geht darüber hinaus auch aus einem E-Mail Schriftwechsel

zwischen einem Kritiker am offiziellen Auftreten der IGMG und einem Funktionär

der IGMG hervor, bei dem Letzterer darauf hinweist, an der Idee der „Gerechten

Ordnung“  werde  festgehalten  (VB  Nordrhein-Westfalen  2004,  151).

Dementsprechend ist bis heute, trotz öffentlicher Demokratiebekenntnisse, keine

Loslösung  von  Erbakan  und  seiner  Ideologie  erfolgt  (ebenso  VB  Berlin  2004,

113f.),  weder von Seiten der Führungsspitze, noch von Seiten eines  - ohnedies

nicht greifbaren (s.o.) - Reformflügels.

Zusammenfassend bleibt deshalb festzuhalten,  dass mangels eines ernsthaften

reformerischen Ansatzes die Absichten der IGMG insgesamt und trotz gegenteili-

ger Bekundungen, im Kern gegen das in der Verfassung verankerte Demokratie-

verständnis  und  damit  gegen  die  freiheitlich-demokratische  Grundordnung

gerichtet sind. 

2. Die langjährige aktive Vereinstätigkeit des Klägers für die IGMG und seine bis

zum  heutigen  Zeitpunkt  ausgeübten  Funktionen  bilden  eine  hinreichende  Tat-

sachengrundlage, um die Annahme zu tragen, er unterstütze die gegen die frei-

heitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebungen der IGMG. Aus-

weislich seines Wortlauts schließt § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG die Einbürgerung nicht

erst  im  Fall  nachgewiesener  verfassungsfeindlicher  Unterstützungshandlungen

des  Einbürgerungsbewerbers  selbst  aus,  vielmehr  genügt  ein  aufgrund  des

Vorliegens  tatsächlicher  Anhaltspunkte  entstandener  Verdacht  (zur  insoweit

wortgleichen  Vorgängerregelung  in  §  86  AuslG,  vgl.  Renner,  §  86,  Rdnr.  22,

Nachtrag  „Staatsangehörigkeitsrecht“  zur  7.  Auflage  des  Kommentars

Ausländerrecht). Der Versagungstatbestand ist daher nicht erst dann erfüllt, wenn

dem  um  Einbürgerung  nachsuchenden  Ausländer  aufgrund  eigener  verbaler

Bekundungen oder Aktionen ein verfassungsfeindliches Verhalten nachgewiesen
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werden kann. Ein Verdacht im Sinne der Norm rechtfertigt  sich vielmehr schon

aus dem Vorliegen eines Umstandes, der bei objektiver und vernünftiger Sicht auf

eine Unterstützung von verfassungsfeindlichen Bestrebungen hinweist.

Solche Umstände liegen bei dem Kläger vor: Er ist seit langen Jahren als Vereins-

mitglied aktiv für den Ortsverein G... tätig und nimmt Funktionärsfunktionen wahr.

Es kann ihm auch nicht abgenommen werden, er gehöre zu den Reformern in der

IGMG. Abgesehen davon,  dass letztere  - wie mehrfach erwähnt - nicht  fassbar

sind, hat der Kläger als Sekretär eine Stellung inne, die er nur in Übereinstimmung

mit dem Vorstand des Dachverbandes der IGMG ausüben darf. Hierauf hat schon

das  Verwaltungsgericht  hingewiesen,  auf  dessen  diesbezügliche Ausführungen

zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird. Nach den vorangehenden

Feststellungen des Senats ist es zudem ausgeschlossen, dass in der von Erbakan

dominierten IGMG der Vorstand des Dachverbands abweichende Auffassungen

des Funktionärspersonals in Richtung eines Reformkurses zulässt.

Es besteht weiter kein Zweifel daran, dass sich die Aktivitäten des Klägers vorteil-

haft für die IGMG auswirken und dazu verhelfen, die IGMG und mit ihr ihre Ideolo-

gie unter den in Deutschland lebenden Türken zu stärken.

Bei objektiver und vernünftiger Bewertung aller Anhaltspunkte, ist daher die An-

nahme gerechtfertigt,  dass der Kläger die Ziele der IGMG unterstützt  und sich

bislang von diesen nicht glaubhaft abgewandt hat. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.

Die  Entscheidung  über  die  vorläufige  Vollstreckbarkeit  beruht  auf  den  §§  167

VwGO, 708 Nr. 11 ZPO.

Gründe, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor (§ 132 Abs. 2 VwGO).

Rechtsmittelbelehrung

...
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R e c h t s n o r m e n

StAG § 11 Satz 1 Nr. 2 F. 2004

S c h l a g w ö r t e r 

Einbürgerung,  Staatsangehörigkeit,  Milli  Görüs,  freiheitliche  demokratische
Grundordnung, Unterstützung, verfassungsfeindliche Bestrebungen, IGMG

L e i t s ä t z e

Die IGMG ist  eine Organisation,  die sich gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland richtet.

Der Versagungstatbestand des § 11 Satz 1 Nr. 2 StAG ist nicht erst dann erfüllt,
wenn dem Einbürgerungsbewerber aufgrund eigener verbaler Bekundungen oder
Aktionen ein verfassungsfeindliches Verhalten nachgewiesen werden kann.  Ein
Verdacht im Sinne der Norm rechtfertigt sich vielmehr schon aus dem Vorliegen
eines Umstandes, der bei objektiver und vernünftiger Sicht auf eine Unterstützung
von verfassungsfeindlichen Bestrebungen hinweist (hier langjährige Mitgliedschaft
in der IGMG und Tätigkeit als Sekretär eines Ortsvereins.


